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Wärmeverbundsreglement

Die  Stimmberech+ig+en  der  Einwohnergemeinde  erlassen  gestützt  auf

- das  kan+onale  Energiegesetz  vom  14. Mai  l 981,

- die  kan+onale  Energieverordnung  vom  13. Januar  2003,

- Art.  62 des  Gemeindegesetzes  vom  16. März  1998,

- Ar+. 5 Bst. a des  Organisationsreglements  vom  12. Juni  2012

folgendes

Wärmeverbundsreglement

Zweck Art.  1 I Der  Wärmeverbund  Schulanlage  Grasswil  der  Einwohner-

gemeinde  Seeberg,  nachs+ehend  WVS  genannt,  bezweck+  den

Betrieb  einer  Fernheizanlage  bei  der  Schuianlage  Grasswil.

2 Er liefert  Wärme  im Rahmen  seiner  Möglichkeiten  an  öffen+liche

und  private  Objek+e  für  häusliche  Zwecke.

3 Die  Wörmelieferung  für  die  Raumheizung  erfolgt  wöhrend  der

Heizperiode.

Trägerschaft Art.  2 Ers+ellerin  und  Eigentümerin  des  WVS  ist die  Einwohnerge-

meinde  Seeberg.

Finanzierung Art.  3 Das  Ers+ellen  und  der  Be+rieb  des  WVS  müssen  selbsttragend

ausgestalte+  sein.  Die  Rechnung  wird  als  SpezialFinanzierung  in der

Gemeinderechnung  geführ+.  Die  Finanzierung  der  Anlage  und  des

Betriebs  erfolgt  über  die  Anschlussgebühren,  die  Grundgebühren

und  den  Wörmepreis.

Wörmeerzeugung Art.  4 Für  den  Be+rieb  der  Heizzentrale  is+ die  Einwohnergemeinde

Seeberg  verantwortlich.  Der  Gemeindera+  +rifft  die  erforderlichen

ver+raglichen  und  organisatorischen  Massnahmen.

Anschluss  priva+er

Liegenschaften
Art.  5'  Der  Anschluss  priva+er  Liegenschaften  an  den  WVS,  die

Wärmelieferung  und  die  damit  verbundenen  Bedingungen  wer-

den  in gegenseitigen  WörmeIieferungsverträgen  geregelt.

2 Es bes+eh+  kein  Anspruch  auf  einen  Anschluss  an  den  WVS.

3 Der  Gemeinderat  entscheidet  nach  wirtschaftlichen  Gesich+s-

punkten  und  technischen  Möglichkeiten  über  Anschlussgesuche.
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WärmeverbundsregIemen+

Eigentumsverhöl+nisse  Art.  61Fo1gende  installier+en  Systemkomponenten  befinden  sich

im Eigentum  des  WVS:

Wärmeerzeugung  inkl.  Silo

Fernleitungen  Kessel-Unterstationen

Regulierungen  Primöreinhei+en

Wörmetauscher

Wärmezöhler

Vorregulierung  Sekundärkreis  max.  1 GR (nach  Wörmetauscher)

Regulierungen  Primäreinheiten

Anschluss  ab  Hauseinführung  bis Übergabestation  inkl.  Montage

des  Wärmezöhlers

2 Folgende  installierten  Sys+emkomponenten  befinden  sich  im

Eigentum  der  Wärmebezüger:

Hausheizung

alle  Sekundärapparate,  Arma+uren  und  Leitungen

Elektroanschluss  230  V und  Elektrizitö+sverbrauch  für  Wörme-

zöhler  und  Übergabestation

3 Der  Wörmelieferant  übernimm+  die  Funktion  des  Anlagewarts.

Eigentümerwechsel Art.  7 Der  Wärmebezüger  sowie  der  WVS  verpflichten  sich,  beim

Wechsel  des  Eigentums  an  ihrer  (wörmeliefernden  bzw.  ange-

schossenen)  Liegenschaften  alle  Pflichten  und  Rech+e  aus  dem

Wärmelieferungsvetrag  ihrem  Rech+snachfolger  zu überbinden.  Sie

teilt  der  jeweils  anderen  Vertragspartei  den  Zei+punkt  des  Eigen-

tumswechsels  und  die  neuen  Eigentümer  schriftlich  im Voraus  mi+.

Durchlei+ungsrechte Art.  8 Zur  Sicherung  der  Leitungen  kann  mit  Diens+barkei+sver+rä-

gen  oder  im PIanaufIageverfahren  im Sinne  von  Art.  10 Abs.  4 des

kantonalen  Energiegese+zes  vom  1 4. Mai  1981 erfolgen.  Das  Ver-

fahren  rich+e+  sich  nach  Art.  21 und  22 des  kantonalen  Wasserver-

sorgungsgesetzes  vom  11. November  1996.  Die  Leitungen  und  die

mit  ihnen  zusammenhängenden  Nebenanlagen  sind  gemöss  dem

genehmigten  Plan  in ihrem  Bestand+eil  geschütz+.

Schutz  der  Anlagen

und  Leitungen
Art.  9 ' Die  Wörmebezüger  und  die  Eigentümer  der  mit  einer  Lei-

tung  belas+e+en  Grundstücke  haben  sämtliche  Anlagen  bestmög-

lich  gegen  Beschädigungen  zu schützen.
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Wörmeverbundsreglemen+

2 Grundsätzlich  is+ es untersagt,  über  den  Lei+ungen  Bauten  zu

erstellen.  Bevor  Bauvorhaben  in Angriff  genommen  werden,  sind

Leitungen  in Absprache  mi+ dem  WVS  zu sichern  oder  zu verlegen.

Die  dafür  en+s+ehenden  Kosten  +rög+  der  Verursacher.

3 Um  das  Beschädigen  von  Leitungen  zu vermeiden,  ist vor  Beginn

von  Bau-  und  Grabarbeiten,  auch  GartenumgestaItungen,  ihre

Lage  beim  WVS  zu erheben.

Unterhalt Art.  10  Die  Anlageteile  gemäss  Ar+. 6 Abs.  1 werden  vom  WVS  ge-

wartet  und  unterhalten.

Be+rieb Art.  11 I Der  Zeitpunkt  der  Inbetriebnahme  des  Heizwerkes  wird

durch  den  WVS  festgelegt.

2 Spätere  Anschlüsse  werden  auf  einen  durch  den  WVS  bestimm-

ten  Zeitpunkt  in Betrieb  genommen,  soweit  möglich  wird  dabei  auf

die  Wünsche  der  Gesuchsteller  Rücksich+  genommen.  Die  Uber-

gabe  der  Anlage  ist vom  Bezüger  und  seinem  beauTtragten  Instal-

lateur  spätes+ens  auf  Beginn  der  Wärmelieferung  schriftlich  zu bes-

tätigen.

Plombier+e

Anlageteile
Art.  12  Der  Eingriff  in die  sei+ens  des  WVS  plombierten  Anlage+eile

ist nur  den  dazu  ermächtigten  Personen  gestattet.  Der  unerlaub+e

Eingriff  plombierter  Anlage+eile  gil+ als  Siegelbruch.

Wörmeerzeugungs-

anlagen  des  Bezügers
Art.  13  ' Die  Bezüger  verpflichten  sich,  seinen  Wärmebedarf  für  die

Raumheizung  beim  WVS  zu beziehen,  keine  Wärme  von  Dritten  zu

beziehen  bzw.  an  Dritte  weiterzugeben  und  bestehende  Wärme-

erzeugungsanlagen  s+illzulegen.

Davon  ausgenommen  sind:

Anlagen  zur  Brauchwassererzeugung  können  wöhrend  der

Heizperiode  Wärme  vom  WVS  beziehen.  Sie  müssen  jedoch  aus-

serhalb  der  Heizperiode  durch  eine  andere  Wörmequelle  ver-

sorgt  werden  können.

Notanlagen  zur  Wärmeerzeugung  können  erstellt,  respektive

beibehalten  werden,  sofern  sie nur  dann  in Be+rieb  genommen

werden,  wenn  der  WVS  aus  irgendwelchen  Gründen  keine

Wörme  liefern  kann.

Solaranlagen.

Cheminäeöfen  und  dergleichen.

Anlagen  zur  Wärmerückgewinnung  von  Lüftungen  und  Abwas-

Ser.
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Wörmeverbundsreglemen+

2 Die  Installation  sowie  der  Betrieb  solcher  Anlagen  müssen  dem

WVS zur  Abnahme  gemeldet  werden  und  müssen  so erTolgen,

dass  die  technischen  Weisungen  eingehalten  werden.

Hinweisschilder Art.  14  Der  WVS ist berechtig+,  für  Werkeinrichtungen  Hinweisschil-

der  zu befestigen,  beispielsweise  an  Fassaden,  Grundstückeinzäu-

nungen  oder  besonderen  Pfosten.  Der  WVS  spricht  die  Art  der  Be-

festigung  vorgängig  mit  dem  Wärmebezüger  ab,  der  das  Hinweis-

schild  ohne  Entschädigung  toleriert.

Wörmepreise Art.  151Die  Energiepreise  en+sprechen  den  marktüblichen  Kondi-

tionen.  Bei aussergwöhnlichen  Marktveränderungen  für  Energie-

holz,  haben  beiden  Par+eien  das  Recht,  die  Preise  anzupassen.

Dabei  wird  der  indexierte  Holzschnitzelpreis  von  Holzenergie

Schweiz  verwendet.

Anpassung

Wärmepreise

2 Der  Wörmelieferant  passt  die  Wärmepreise  jeweils  per  1. Juni  an.

Die neuen  Preise  werden  den  Wörmebezügern  frühzeitig  mitge-

+eilt. Der  Energiepreis  ist für  die  ers+en  drei  Jahre  fes+. Es werden  nur

Preisanpassungen  von  mind.  1 Rp./kWh  vorgenommen.

Wörme-
messeinrichtung

Art.  16 Die  Heizkos+enabrechnung  wird  jährlich  per  1. Juni  vom

Wärmelieferant  ers+ell+. Die bezogenen  kWh  werden  anhand  des

plombierten  Wörmezählers  ermittelt.  Die  Wörmebezüger  haben

das  Recht  mit  einem  Vertre+er  der  Ablesung  des  Zählers  beizu-

wohnen.  Für die  Zulassung  und  Eichung  der  Wärmezähler  gil+ die

Verordnung  über  Messgeräte  und  thermische  Energie  (Wörmezöh-

lerverordnung;  SR 941.231  ).

Messgenauigkeit Art.  17  Der  Bezüger  hat  das  Rech+,  die  Prüfung  seines  \/\förmezäh-

lers zu verlangen,  wenn  Zweifel  über  dessen  richtigen  Gang  beste-

hen.  Ubersteigt  die  Messeinrichtung  im Belastungsbereich  über  l 0

% die  Fehlergrenze  von  +/-  5 % des  Sollwertes,  so trägt  der  Wörme-

verbund  die  Kosten  der  Prüfung,  andernfalls  gehen  die  Kosten  zu-

las+en  des  Bezügers.  In Strei+föllen  en+scheide+  das  Eidgenössische

Am+ für  Messweisen.

Zöhlerstörung Art.  18  Summiert  der  Wörmezähler  fehlerhaft  aut',  so dass  kein  ge-

naues  Messergebnis  vorlieg+,  so wird  der  Verbrauch  nach  dem

Durchschnitt  der  zwei  vorangegangenen  Jahre  unter  Berücksichti-

gung  der  Anzahl  Heizgradtage  bestimmt.
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Wörmeverbundsreglement

Anschlussgebühr Art.  19  ' Für den  Anschluss  an  den  WVS  wird  vom  Eigen+ümer  des

anzuschliessenden  Objek+es  eine  einmalige  Anschlussgebühr  er-

hoben.  Die  Höhe  der  Anschlussgebühr  bemisst  sich  nach  der  Heiz-

leistung.  Sie wird,  sofern  vertraglich  nich+s  anderes  vereinbar+  ist,

mit  der  Montage  des  Wörmezählers  in Rechnung  gestellt.  Der  WVS

kann  zur  Sicherstellung  der  Anschlussgebühr  deren  Vorauszahlung

verlangen.  Die  Bedingungen  sind  im  Wärmever+rag  festzuhalten.

Erhöhung  des

Anschlusswertes
2 Bei  spöterer  Erhöhung  des  Anschlusswer+es  wird  eine  Nachzah-

lung  der  Anschlussgebühr  föllig.  Für Nachzahlungen  ist der  Index

zum  Zeitpunkt  der  Rechnungsstellung  massgebend.

Reduktion  des

Anschlusswertes
3 Bei einer  nachträglichen  Reduktion  des  Anschlusswertes  erTolgt

keine  Rückzahlung  der  früher  bezahlten  Ansch1ussgebühren.

wiederkehrende

Gebühren  und

Wörmekosten

Art.  20'  Für die  Wörmelieferung  (Energie)  wird  eine  jährliche

Grundgebühr  je  angeschlossenem  Objek+  erhoben.  Diese  richtet

sich  nach  der  Heizleis+ung  einerseits  und  den  Kapital-  und  Unter-

hal+skos+en  andererseits.

2 Für  die  Wärmelieferung  (Energie)  wird  ein  Wärmepreis  erhoben.

Dieser  richte+  sich  nach  den  Energieerwerbskosten.

3 Die  Wärmelieferung  wird  in einer  Abrechnungsperiode,  dauernd

vom  1. Juni  bis 31. Mai,  verrechne+.

Liefergarantie Art.  21 lVorbehäl+lich  höherer  Gewalt  ist der  WVS  verpflich+et,  die

Ver+eilanlagen  bis zum  Anschluss  an  die  Liegenschaft  jederzeit  in

betriebsfähigem  Zustand  zu halten.  Bei  Unterbrüchen  in der  Wör-

meabgabe  ist der  WVS  für  eine  rasche  Behebung  der  S+örung  bzw.

des  verursachenden  Schadens  besorgt.  Der  WVS  übernimmt  aber

keinerlei  Haftung  für  Schäden,  die  den  Bezügern  aus  Unterbre-

chungen  und  Einschränkungen  in der  Fernwörmelieferung  er-

wachsen.

Einschränkung  der

Wörmeabgabe

2 Der  WVS  kann  die  Wärmeabgabe  einschrönken,  insbesondere

bei

Betriebss+örungen

betriebsbedingten  Lieferunterbrüchen  für  Un+erhal+s-  und  Repa-

raturabreiten  sowie  neuen  Anschlüssen

Energieknapphei+  und  behördlich  verfügter  Energiekontingen-

tierung

höherer  Gewal+  wie  Krieg,  Unruhen,  S+reiks,  Sabo+age,  Na+urer-

eignissen  usw.
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WörmeverbundsregIement

Liefersperre Art.  22 Bei Widerhandlungen  gegen  Bestimmungen  dieses  Regle-

ments  oder  anderer  massgebender  VorschriTten  ist der  WVS nach

vorgöngiger  schrif+licher  Mahnung  berechtigt,  die  Wärmeabgabe

nich+  aufzunehmen  oder  einzus+ellen.  Die Liefersperre  befreit  nich+

von  der  Zahlungspflicht  und  der  Erfüllung  aller  übrigen  Verbindlich-

keiten  gegenüber  dem  WVS.

Haftung Art.  23 Der  Bezüger  ist dem  WVS gegenüber  für  Schöden  verant-

wortlich,  welche  er durch  Missachtung  von  Vorschriften  dieses

Reglements  oder  seiner  Ausführungsbestimmungen  verursacht  hat.

Meldepflicht Art.  24 Bei jeder  Beschädigung  an  der  Übergabestation  und  bei

der  Fes+stellung  von  Wasserverlus+en,  sowie  bei  anderen  Unregel-

mässigkei+en  die  das  Fernwärmene+z  betreffen,  ha+ der  Bezüger

dem  WVS  sofort  Mitteilung  zu ers+a+ten.

Zutritt  zu den  Anlagen  Art.  25 Der  Grundeigentümer  bzw.  Bezüger  ha+ die  dazu  ermäch-

tigten  Personen  des  WVS  zu den  Parzellen  und  Räumlichkei+en  die

Fernwärmeeinrichtungen  enthalten,  jederzeit  Zutri+t  zu gewöhren.

Änderung  und
Erweiterung  der  Haus-

anlage

Art.  26 Änderungen  und  Erweiterungen  an der  Hausanlage  bedür-

fen  der  Bewilligung  des  WVS.  Der  Anmeldung  sind  ein  Situations-

plan  und  die  notwendigen  Geböudeplöne  beizulegen.

Kündigung  und
Abtrennen  von
Anschlüssen

Art.  27'  Der  Benü+zer  kann  den  Vertrag  nach  Ablauf  von  20 Jahren

mi+ einer  Kündigungsfrist  von  einem  Jahr  auf  Ende  der  Vertrags-

dauer  schrif+lich  und  eingeschrieben  kündigen,  ansonsten  verlän-

gert  sich  der  Vertrag  stillschweigend  um  fünf  Jahre.

2 Nich+  mehr  benü+zte  Anschlussleitungen  werden  vom  WVS auf

Kos+en  des  Benützers  bzw.  Eigentümers  von  der  Versorgungslei+ung

oder  der  gemeinsamen  Anschlusslei+ung  abgetrenn+  und  ver-

schlossen.  Beide  Massnahmen  un+erbleiben,  wenn  der  Grundei-

gen+ümer  der  Abtrennung  einer  Wiederverwendung  innert  sechs

Monaten  zusichert.

3 Bei Kündigung  des  Liefervertrages  durch  einen  Benützer  werden

keine  Anschlussgebühren  rückvergütet.
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Wärmeverbundsreglement

Strafbestimmungen Art.  281Wer  gegen  Bestimmungen  dieses  Reglements  und  gestützt

darauT  erlassene  Verfügungen  von  Gemeindeorganen  verstösst,

wird  mi+ einer  Busse  bis Fr. 5'000.00  bestraF+,  sofern  nich+  eidgenössi-

sche  oder  kantonale  Strafvorschriften  oder  DiszipIinarstrafbes+im-

mungen  anwendbar  sind.

2 Der  Gemeindera+  verhöngt  die  Bussen  nach  den  Bes+immungen

der  kan+onalen  Gesetzgebung.

Ersatzvornahme Art.  29 Der  WVS is+ befugt,  die  Besei+igung  von  vorschriftswidrigen

Zuständen  auF Kosten  des  Fehlbaren  anzuordnen.  Dieser  kann

verpflichtet  werden,  für  die  Kosten  der  Ersatzvornahme  Sicherheit

zu leis+en.

Rechtsmit+el Art.  30 Gegen  Verfügungen  und  Entscheide  des  Gemeinderates

kann  innert  30 Tagen  nach  ihrer  Mitteilung  Beschwerde  beim  Re-

gierungss+atthalter  des  Verwaltungskreises  Oberaargau  erhoben

werden.

InkraTttreten Art.  31 Dieses  Reglement  tri+t rückwirkend  am  1. Januar  2013in

Kraft.

Die  Versammlung  vom  3. Dezember  2013  nahm  dieses  Reglement  an.

FüR EIN 0

Roland  Grüt+er

Frösiden+

NERGEMEINDE  SEEBERG

Bea+rix  Held

Sekretörin

Auflagezeugnis

Die  un+erzeichnende  Gemeindeverwalterin  bescheinig+,  dass  das  vorliegende  Wörme-

verbundsreglement  30 Tage  vor  der  beschlussfössenden  Versammlung  vom  3. Dezember

2013  öffentlich  aufgeleg+  worden  is+. Sie gab  die  Auflage  im Amtsanzeiger  Nr. 44 vom

3L  Oktober  2013  bekannt.

3365  Grasswil,  3. Dezember  2013

Die  Gemeindeverwalterin

("dff'-  T-'-(7-"o'
Beatrix  Held
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